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Geltendes Recht Vorlage Stadtparlament

Nachtrag VI zum Geschäftsreglement des Stadtparlaments

I.

          Keine Hauptänderung.

II.

Der Erlass SRS 151.1 (Geschäftsreglement des Stadtparlaments vom 14. Sep-
tember 2004) (Stand 1. Januar 2018) wird wie folgt geändert:

Art.  37
Optische und akustische Aufnahmen

1 Optische und akustische Aufnahmen sind ohne Bewilligung im Sitzungssaal 
und auf der Tribüne nicht gestattet.

1 Optische und akustische Aufnahmen sind im Sitzungssaal ohne Bewilligung 
nicht gestattet. Auf der Tribüne sind solche Aufnahmen ohne Bewilligung gestat-
tet, sofern sie den ordentlichen Parlamentsbetrieb nicht beeinträchtigen.

2 Über generelle Bewilligungen entscheidet das Präsidium.

Art.  106
Sitzungsgelder

1 Die Mitglieder haben Anspruch auf ein Sitzungsgeld für die Teilnahme an den 
Sitzungen des Stadtparlaments, des Präsidiums und der parlamentarischen 
Kommissionen.

1 Das Stadtparlament legt die Sitzungsgelder und pauschalen Entschädigungen 
für parlamentarische Tätigkeiten in einem Reglement1) fest.

2 Die Fraktionen erhalten je Mitglied eine jährliche Pauschalentschädigung. 2 Aufgehoben.

3 Die jährliche Pauschalentschädigung wird auch an Mitglieder des Stadtparla-
ments ausgerichtet, die keiner Fraktion angehören.

3 Aufgehoben.

4 Das Stadtparlament setzt die Sitzungsgelder und Fraktionspauschalen auf An-
trag des Präsidiums fest.

4 Aufgehoben.

1) sRS 151.11
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Art.  107
Besondere Entschädigungen

Art.  107 Aufgehoben.

1 Für besonderen Aufwand und ausserordentliche Beanspruchung können Mit-
glieder besonders entschädigt werden.

2 Das Präsidium setzt diese Entschädigungen im Rahmen des vorhandenen Kre-
dits fest.

Anhänge      

1 Gemäss Art. 98 1 Gemäss Art. 98 (geändert)

III.

          Keine Fremdaufhebungen.

IV.

      Der Stadtrat bestimmt das Inkrafttreten.

St.Gallen,

Im Namen des Stadtparlaments
Die Präsidentin:
Barbara Frei
 
Der Ratssekretär:
Manfred Linke


